
Abschrift
 

Landgericht Hamburg 
Az.: 312 O 34/14

 

 

Beschluss
 

In der Sache 

E.I.N.S. GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer Matthias Röhr und Peter Schorowsky, 
………………….

 
Antragstellerin -

 
Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Zimmermann & Decker, Jakobikirchhof 8, 20095. Hamburg 

gegen 
 

 

- Antragsgegner - 

beschließt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 12 - durch den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Perels, den Richter am Landgericht Dr. Söchtig und die Richterin am Landgericht 
Dr. Bremer am 07.02.2014 wegen der Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung: 

1.     Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines 

Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten - Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrie-

ben werden kann - wegen jeder Zuwiderhandlung 

untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr, insbesondere im Internet und dort insbesondere auf der Platt-

form www.ebay.de, Eintrittskarten für Konzerte der Musikgruppe "Böhse Onkelz" zum 

Verkauf anzubieten und/oder zu verkaufen und/oder Handel mit solchen Eintrittskarten zu 

betreiben, sofern der Antragsgegner als gewerblicher Wiederverkäufer die Eintrittskarten 

von der Antragstellerin oder von durch die Antragstellerin autorisierten Dritten unter Ver-

schleierung der Wiederverkaufsabsicht erworben hat. 

http://www.rechtsanwaltmoebius.de/einstweilige-verfuegung.html
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2. Die Kosten des Verfahrens fallen den Parteien jeweils hälftig zur Last 

3. Der Streitwert wird auf 25.000,00 € festgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist nicht an eine Frist gebunden. 
i; 

Der Widerspruch ist bei dem 

Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 20355 
Hamburg 

zu erheben. 

Der Widerspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin odereinen Rechtsanwalt eingelegt werden. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 

Landgericht Hamburg 
Sievekingplatz 1 20355 
Hamburg 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit 
dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten 
Gerichts. Sie kann auch wr der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist 
jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht, Eine anwaltliche 
Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 

/
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Perels 
Vorsitzender Richter    

am Landgericht 

Dr. Söchtig     Dr. Bremer 
 Richter       Richterin 

 am Landgericht am Landgericht
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